
         

Mitmachexperiment: Der Augenspiegel 

Anmerkungen für die Lehrkraft:

- Sauberes und möglichst exaktes Arbeiten beim Erstellen der Schablone und dem 
Positionieren der Teile des Experimentes sind essentiell für das Gelingen.

- Das Experiment ist im Video und in der Anleitung für eine rechtshändige Person aufgebaut. 
Die Anordnung kann aber auch von Linkshändern verwendet werden, dazu müssen die 
Schablone und der Aufbau entsprechend gespiegelt werden.

Sicherheitshinweise:

- Umgang mit LEDs: Die Helligkeit der (LED-)Taschenlampe bzw. der LED-Lampe des 
Smartphones muss so gedimmt werden, dass eine Gefährdung des Auges ausgeschlossen 
werden kann. LEDs der Risikogruppe 0 oder 1 können ohne weitere Schutzmaßnahmen 
verwendet werden. Eine LED kann in Risikogruppe 0 oder 1 eingeordnet werden, wenn in 
einer Entfernung von ca. 20 cm eine Lichtstärke von 500 Lux nicht überschritten wird. 
Mithilfe eines Smartphones mit Lichtsensor und der App „phyphox“ kann die Lichtstärke 
gemessen werden - Anleitung siehe unten.

• Die Einstellung der Helligkeit der Smartphone-Lampe ist in der Experimentieranleitung 
beschrieben. 

• Die Helligkeit einer Taschenlampe kann durch Vorhalten eines Papier- oder 
Stofftaschentuchs gedimmt werden.

Für den Umgang mit LEDs in der Schule sind die geltenden Sicherheitsbestimmungen 
zu beachten! Diese finden Sie im folgenden Material.

- Der Test des Strahlengangs auf der Schablone mit CD-Hülle mithilfe eines Laserpointers ist 
optional. Hier sollten Sie entscheiden, ob Ihnen das Video ausreicht, ob Sie diesen Teil als 
Demonstration selbst durchführen oder ob Sie das als Schülerexperiment durchführen lassen. 

Für den Umgang mit Laser in der Schule sind die geltenden Sicherheitsbestimmungen 
zu beachten! Diese finden Sie im folgenden Material.
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Messung der Helligkeit (Lichtstärke) einer Lichtquelle 

Die Helligkeit (Lichtstärke) einer Lichtquelle kann mit einem Smartphone, das einen Lichtsensor 
hat und mit der kostenlosen App „phyphox“ gemessen werden:

	 

• phyphox starten

• unter „Sensoren“ -> „Licht“ auswählen

• von „Graph“ auf „Einfach“ umschalten

• mit dem Dreieck-Symbol rechts oben die Messung starten

• dabei die Taschenlampe in einem Abstand von ca. 20 cm Entfernung zu dem 	 	 	 	     

Lichtsensor am Smartphone halten

• Wo der Lichtsensor sitzt, kann man durch Vorhalten der Hand am Smartphone 		 	     

herausfinden: Bei laufender Messung nimmt die Beleuchtungsstärke stark ab.

• Die Lichtstärke im Abstand von ca. 20 cm sollte einen Wert von kleiner als 500 lx (Lux) haben. 

Dies gilt für einen verdunkelten Raum. 

• Bei einer Messung im Hellen sollte zuerst ohne die Lichtquelle der Grundwert der Umgebungs-

Helligkeit gemessen werden. Dieser wird dann von der Messung mit der Lichtquelle abgezogen.




Sicherheitshinweise für den Umgang mit LEDs im Unterricht 

Für die Risikogruppen 0 und 1 sind keine besonderen Schutzmaßnahmen nötig.


Quelle: Sicher experimentieren in Physik, 2017: 

https://www.isb.bayern.de/Gymnasium/materialien/sicher-experimentieren-in-physik/, aufgerufen am 13.9.21, 15:13
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d) Speziell: Umgang mit Spektrallampen, die UV-Strahlung emittieren ([1], S. 91 f.)

Die erlaubte Tagesdosis von 30 J/m² kann bei UV-Licht selbst im Abstand von z. B. 50 cm bereits nach we-
nigen Sekunden überschritten sein. Beim Experimentieren mit UV-Licht, z. B. bei der Demonstration des 
Hallwachseffekts mit einer Quecksilberhochdrucklampe, sollte deshalb nicht in den Strahlengang gegriffen 
werden. Falls Veränderungen am Versuchsaufbau vorgenommen werden, sollte die Lampe weggedreht oder 
die Strahlung mithilfe einer Blende abgeschirmt werden. 

Schutzmaßnahmen sind auch bei seitlich zum Strahlengang auftretendem Streulicht zwingend notwendig. 
Zur Abschirmung des Streulichts kann eine Schutzscheibe eingesetzt werden. Es 
ist zu beachten, dass man nicht davon ausgehen kann, dass eine solche Schutz-
scheibe das UV-Licht im direkten Strahlengang hinreichend abschirmt. 

Der Arbeitsbereich, in dem diese UV-Strahlung auftreten kann, ist mit dem Ge-
fahrenhinweisschild „Vorsicht! Ultraviolette Strahlung“ zu kennzeichnen und 
abzugrenzen. UV-Lampen dürfen nur unter unmittelbarer Aufsicht der Lehrkraft 
betrieben werden.

e) Speziell: Umgang mit LEDs

LED Lampen müssen der DIN EN 62471 entsprechen und werden in Risikogruppen eingeordnet ([3], [4]). 

Risikogruppen bei LEDs

Risikogruppe 0 (freie Gruppe) Lampen/Leuchten stellen keine photobiologische Gefahr dar.

Risikogruppe 1
Lampen/Leuchten stellen aufgrund normaler Einschränkungen 
durch das Verhalten der Nutzer keine Gefahr dar.

Risikogruppe 2
Lampen/Leuchten stellen aufgrund der Abwendungsreaktionen 
von hellen Lichtquellen oder durch thermisches Unbehagen keine 
Gefahr dar.

Risikogruppe 3 
Lampen/Leuchten stellen schon für flüchtige oder kurzzeitige 
Bestrahlung eine Gefahr dar. Eine Verwendung in der allgemeinen 
Beleuchtung ist nicht erlaubt.

Für die Risikogruppen 0 und 1 sind keine besonderen Schutzmaßnahmen nötig, bei Risikogruppe 2 müssen 
die LEDs eine entsprechende Kennzeichnung besitzen (Beispiel siehe [5], S. 10) und Schutzmaßnahmen 
(Unterweisung der Schülerinnen und Schüler, Berücksichtigung bei der Versuchsplanung, Begrenzung der 
Expositionsdauer) ergriffen werden. Die Risikogruppe 3 unterliegt keinen Grenzwerten in Leistung und Licht-
stärke, sodass eine Gefährdungsbeurteilung im schulischen Bereich nicht durchgeführt werden kann.

Falls Zweifel an der korrekten Eingruppierung vorhandener (z. B. vor Inkrafttreten der Norm erworbener) 
LEDs bestehen, kann von Risikogruppe 0 oder 1 ausgegangen werden, falls in 20 cm Entfernung eine 
Lichtstärke von 500 Lux nicht überschritten wird ([6]). Ein weitergehender Test auf Eingruppierung in Risi-
kogruppe 2 oder 3 ist in der Regel mit schulischen Mitteln nicht möglich. Dafür müssten Grenzwerte für 
alle Spektralanteile zwischen 200 nm und 3000 nm bezüglich Strahlungsleistung und damit verbundener 
zulässiger Expositionsdauer (Hinweis: Tagesdosis 30 J/m²) überprüft werden ([4]).

f) Mögliche Schutzmaßnahmen

Im Bezug zu den oben angeführten Gefährdungen können einige generelle Maßnahmen für eine Erhöhung 
der Sicherheit sorgen. Insbesondere bei Schülerexperimenten mit gefährlichen Lichtquellen (zu denen z. B. 
Laser immer gehören) ist eine Verhaltensanweisung unerlässlich.

Warnschild UV-Licht

https://www.isb.bayern.de/Gymnasium/materialien/sicher-experimentieren-in-physik/


         

Sicherheitshinweise für den Umgang mit Lasern im Unterricht 

In der Schule sind nur 
Laser der Klassen 1, 1M, 
2 und 2M erlaubt. 

Diese haben folgende 
Spezifikationen: 








Quelle: Sicher experimentieren in Physik, 2017: 

https://www.isb.bayern.de/Gymnasium/materialien/sicher-experimentieren-in-physik/, aufgerufen am 13.9.21, 15:13
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5.4  Gefährdung durch elektromagnetische Strahlung im nahen IR-, optischen 
und nahen UV-Bereich

a) Wesentliche Gefährdungen durch Einwirkung von Licht

Im Folgenden wird Strahlung, die zu dem in der Überschrift beschriebenen Bereich des elektromagnetischen 
Spektrums gehört, kurz als „Licht“ bezeichnet. Durch die Einwirkung von Licht können unmittelbare Schä-
den (z. B. an Auge oder Haut), aber auch stochastische Schäden (evtl. Langzeitwirkung, wie z. B. Hautkrebs) 
entstehen. Risikobegrenzende Faktoren sind vor allem die Begrenzung von Einwirkungsdauer und Ener-
giedichte. Um die Expositionsgrenzwerte einzuhalten ([1], S. 91 f.), sind die Strahlungsart, die Dauer der 
Strahlungseinwirkung und die räumliche Begrenzung des Expositionsbereiches vier zu beachten. Neben der 
Problematik der sofortigen Schädigung gilt es den Grenzwert einer Tagesdosis von 30 J/m² zu beachten, der 
je nach Strahlungsart unterschiedlich schnell erreicht wird. Die im schulischen Zusammenhang am häufigs-
ten vorliegenden Gefahren-Potenziale sind:

Gefährdungen z. B. bei Verwendung …

Unmittelbare Augenschädigung eines Lasers (400 nm bis 1400 nm), einer Lichtbogenlampe,
intensiver UV-Strahlung, von gebündeltem Sonnenlicht

Unmittelbare Hautschädigung intensiver UV-Strahlung

Erhöhtes Hautkrebsrisiko von UV-Strahlung (z. B. Hg-/Xe-Dampflampe)

Brandgefahr von Sammellinsen zur Lichtbündelung

b) Hinweise zu unter Umständen unterschätzten Gefahrenquellen beim Experimentieren mit 
Licht

• Reflexions- und Streulicht:  
Im Physiksaal kann ungewollt gestreutes oder reflektiertes Licht, z. B. durch Spiegel, Fensterscheiben 
und Glasscheiben von Schranktüren, entstehen. Daher sollte der Aufbau so konzipiert werden, dass 
diese Gefahr bewusst vermieden bzw. minimiert wird; ggf. sind reflektierende Flächen abzukleben oder 
abzuhängen.

• Brillen:  
Brillen können Licht ebenfalls reflektieren und im Fall von Sammellinsen auch bündeln. Die Schülerinnen 
und Schüler sollten auf diese Gefährdung hingewiesen werden.

• Stroboskope:  
Diese können Epilepsie-Anfälle auslösen. Die Schülerinnen und Schüler sollten darauf hingewiesen und 
ggf. um Mitteilung der Krankheit gebeten werden.

c) Speziell: Umgang mit Lasern

In Schulen dürfen nur Laser der Klassen 1, 1M, 2, 2M (nach DIN EN 60 825) und 3A (nach DIN EN 60 
825-1) eingesetzt werden. Selbst diese (außer Klasse 1) müssen unter Verschluss aufbewahrt werden, also 
z. B. immer, wenn keine Lehrkraft den Laser gerade im Unterricht verwendet, in der verschlossenen Physik-
Sammlung. Als Orientierung zur Einstufung der Klassen gilt folgende Tabelle ([2]): 

Klasse 1 Für die Augen ungefährlich unter vernünftig vorhersehbaren 
Bedingungen. 
Leistung P < 25 µW; ! von 400 nm bis 1400 nm;
typische Anwendungen: CD-Spieler, Laserdrucker

Klasse 1M Die zugängliche Laserstrahlung liegt im Wellenlängenbereich von 
302,5 nm bis 4000 nm und ist für das Auge ungefährlich, solange 
der Querschnitt des Laserstrahls nicht durch optische Instrumente 
(Lupen, Linsen, Teleskope) verkleinert wird.
Leistung P < 25 µW; Strahldurchmesser d > 7 mm;
spezielle Bedienungsvorschrift: Nicht in den Strahl blicken.
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Klasse 2 Die zugängliche Laserstrahlung liegt im sichtbaren Spektralbereich 
von 400 nm bis 700 nm. Sie ist bei kurzzeitiger Einwirkungsdauer 
(bis 0,25 s) für das Auge aufgrund des Lidschlussreflexes ungefähr-
lich. Zusätzliche Strahlungsanteile außerhalb des Wellenlängen-
bereichs von 400 bis 700 nm erfüllen die Bedingungen für Klasse 
1-Laser.
Leistung P < 1,0 mW; typische Anwendung: Messtechnik;
spezielle Bedienungsvorschrift: Nicht in den Strahl blicken.

Klasse 2M Die zugängliche Laserstrahlung liegt im sichtbaren Spektralbereich 
von 400 nm bis 700 nm. Sie ist bei kurzzeitiger Einwirkungsdauer 
(bis 0,25 s) für das Auge aufgrund des Lidschlussreflexes unge-
fährlich, solange der Laserstrahl-Querschnitt nicht durch optische 
Instrumente (Lupen, Linsen, Teleskope) verkleinert wird. Zusätzliche 
Strahlungsanteile außerhalb des Wellenlängenbereichs von 400 bis 
700 nm erfüllen die Bedingungen für Klasse 1M-Laser.
Leistung P < 1,0 mW; Strahldurchmesser d > 7 mm;
spezielle Bedienungsvorschrift: Nicht in den Strahl blicken.

Klasse 3A Die Strahlung ist für das Auge ungefährlich, solange der Quer-
schnitt des Laserstrahls nicht durch optische Instrumente (z. B. 
Lupen, Linsen, Teleskope) verkleinert wird. Ohne Verwendung opti-
scher Instrumente ist die ausgesandte Laserstrahlung im sichtbaren 
Spektralbereich von 400 bis 700 nm bei kurzzeitiger Einwirkungs-
dauer (bis 0,25 s), in den anderen Spektralbereichen auch bei 
Langzeitbestrahlung, ungefährlich.
Hinweis: 3A bezeichnet eine alte Norm, die im sichtbaren Spektral-
bereich mit der Klasse 2 vergleichbar ist.

Trotz der Beschränkung der in Schulen einsetzbaren Laser auf der Basis obiger Klassifizierung ist beim Arbei-
ten mit Lasern im Unterricht stets besondere Vorsicht geboten. Hierzu einige wichtige Hinweise:

• Sich auf den Lidschlussreflex des Auges zu verlassen, ist nicht sinnvoll. Dieser könnte bei einzelnen Schü-
lern verzögert sein oder bewusst unterdrückt werden. Vielmehr müssen die Schülerinnen und Schüler 
instruiert werden, dass sie bei Erkennen von Laserlicht sofort „bewusst wegschauen“.

• Laser ab Klasse 2 sind zwar bei kurzzeitigem (Einwirkungsdauer < 0,25 s) zufälligem Eintreffen in das 
Auge ungefährlich, können aber bei länger andauerndem oder wiederholtem Strahleinfall durchaus das 
Auge schädigen. Umso wichtiger ist das genaue Instruieren der Schülerinnen und Schüler.

• Auch kommerziell für Präsentationen zu erwerbende Laser-Pointer sind in der Regel mindestens in Klas-
se 2 einzuordnen und somit nicht ungefährlich.

• Falls ein zufälliger Einfall von Laserlicht ins Auge nicht ausgeschlossen werden kann, sollte der Laser 
nicht durch Stativmaterial fixiert werden. Hält die Lehrkraft den Laser stattdessen in der Hand, so kann 
durch das natürliche Händezittern eine evtl. Belastung einzelner Stellen im Auge minimiert werden.

• Die Klassifizierung der Laser ist nicht bei allen Produkten und Anbietern korrekt nach DIN EN. Empfoh-
len wird, für unterrichtliche Zwecke nur Produkte von vertrauenswürdigen Anbietern zu nutzen, die ein 
entsprechendes Kontroll-Siegel besitzen.

• Beim Arbeiten mit Lasern muss auch Streu- und Reflexionslicht beachtet werden (siehe Abschnitt b)).

• Vor Aufbau und Durchführung von Experimenten mit Lasern sind die Schü-
lerinnen und Schüler über die Gefährdung der Augen durch den Einfall von 
Laserlicht zu unterrichten.

• Laser dürfen nur unter Aufsicht einer Lehrkraft betrieben werden, der Ver-
suchsbereich ist mit einem Laserwarnschild zu kennzeichnen und gegen 
unbeabsichtigtes Betreten zu sichern. Das bedeutet insbesondere, dass der 
Gefahrenbereich keine Türen enthalten darf, durch die Personen, die keine 
Kenntnis vom aktuellen Laserbetrieb haben, eintreten könnten. Warnschild Laser
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